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BEFANGENHEIT – VIELE GUTACHTER WERDEN BEEINFLUSST!

Befangenheit sollte für Gutachter und Sachverstän-
dige ein Fremdwort sein. Doch leider kennen viele 
Experten dieses Wort und dessen Bedeutung nur zu 
gut. An deutschen Gerichten kommt es öfters zu ei-
ner Unparteilichkeit  von Gutachtern, als man denken 
möchte. 

Der Fall Mollath sorgte in Deutschland für große Dis-
kussionen. Seither sind auch die Vorbehalte gegen die 
vom Gericht bestellten Gutachter gewachsen. Eine jetzt 
erschiene Doktorarbeit gibt den Zweifeln nun noch mehr 
Nährboden. Oftmals bekommen die Gutachter sehr ein-
deutige Signale, welche Ergebnisse vom Richter erwar-
tet werden. Viele Gutachter befinden sich entsprechend 
in einer Zwickmühle. Wirtschaftlich sind die Meisten von 
diesen Aufträgen und Arbeiten für die Gerichte abhän-
gig. Aber kann diese Arbeitsweise mit dem eigenen Ge-
wissen vereinbart werden? Nicht selten entscheidet die 
Aussage eines Gutachters über den Ausgang des Pro-
zesses!

Gutachter in der Zwickmühle
Ein Blick ins Gesetz offenbart, dass Gutachter als Gehil-
fen des Richters bezeichnet werden. Eine vertrauensvol-
le und entsprechend auch ernstzunehmende Aufgabe. 
Was aber, wenn ein Gutachter seine Arbeit nicht richtig 
durchführen kann, weil ihm im Vorfeld entsprechende 
Wünsche des Richters signalisiert werden? Medizini-
sche, psychologische und psychiatrische Gutachter ge-
hören heute oftmals zu einem Gerichtsprozess dazu. Sie 
werden vor allem dann zurate gezogen, wenn das Ge-
richt einen Einblick bekommen möchte, was im Kopf ei-
nes Straftäters vor sich geht. Aber auch in Sorgerechts-
fragen wird nicht selten ein entsprechender Gutachter 
beauftragt, ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen.

In der Vergangenheit kam es immer wieder vor, dass 
Gutachter vor Gericht mit ihrer Aussage zu einem                            
fatalen Urteil beitrugen. Seit dem in Deutschland der Fall 
Mollath durch die Presse ging, wird auch die Arbeit der 
Gutachter, die vom Gericht bestellt werden, immer wie-
der infrage gestellt. Gustl Mollath saß über sieben Jah-
re in der Psychiatrie. Immer wieder wurden Gutachten 
über den Mann erstellt. Manchmal sogar ohne dass ein 

Psychiater Mollath überhaupt zu Gesicht bekam und ihn 
untersuchen konnte. Dies ist aber nicht der einzige Feh-
ler, der nicht nur im Fall Mollath, sondern sehr häufig an 
deutschen Gerichten zu finden ist. Nicht selten verfügen 
die vom Gericht bestellten Gutachter nicht einmal über 
die entsprechenden Qualifikationen. 

Doktorarbeit bringt Licht ins Dunkel
Durch eine Doktorarbeit der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität in München kamen nun noch weitere Fakten ans 
Licht. Das Ergebnis der Doktorarbeit ist schockierend: 
Gutachter prüfen nicht immer ergebnisoffen! Sehr häu-
fig steht bereits das Ergebnis des Gutachtens fest, da die 
Gutachter von dem Gericht einen entsprechenden Hin-
weis bekommen. Für die Doktorarbeit wurden 252 Ärzte, 
Psychiater und Psychologen in ganz Bayern befragt. Sie 
sollten beispielsweise auf die Frage antworten, ob schon 
einmal Gutachten nach Vorgaben des Gerichtes erstellt 
wurde.  Bei 24,7 Prozent, also einem Viertel, hat das Ge-
richt klar die Tendenz des Gutachtens signalisiert. Sehr 
häufig war dies bei Psychiatern und die Psychologen 
der Fall. Hier spielt vor allem auch der wirtschaftliche 
Faktor eine entscheidende Rolle. Die meisten Psychiater 
(29,2 Prozent der Befragten) und Psychologen (48,8 Pro-
zent der Befragten) erzielen die Hälfte des Einkommens 
durch die Gutachtertätigkeiten. Entsprechend groß kann 
der Druck sein, unter dem die Psychologen und Psychi-
ater stehen. Schließlich will man den Hauptauftraggeber 
nicht verlieren. Da kann es auch schon mal vorkommen, 
dass ein Gutachten entsprechend so formuliert und ge-
schrieben wird, das es für das Gericht ins Bild passt. 

Gutachter in der Misere
Die aktuelle Doktorarbeit wirft natürlich kein gutes Licht 
auf die Gutachter. Dennoch ist eine Vorverurteilung wohl 
falsch. In der Befragung kam auch heraus, dass die                                                                                 
Gerichte sehr gerne auf Gutachter setzen, die eine ein-
fache Schwarz-Weiß-Beurteilungen abgeben. Weiterhin 
sind an den deutschen Gerichten aber auch immer wie-
der Stammgutachter tätig, die ihren Job gut machen. 
Aber auch ein Profi in seinem Job ist manchmal einfach 
nicht gut genug für die deutschen Gerichte. Widerwor-
te von Gutachtern werden nicht gerne gesehen oder 
gehört. Dies musste auch Norbert Nedopil am eigenen 
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Leib erfahren. Er gilt als Koryphäe unter den Psychiatern 
in Deutschland. Doch seine Gutachten passten dem 
Münchner Schwurgericht überhaupt nicht. So blieben 
die Aufträge aus.
Die Lage der deutschen Gerichtsgutachter ist sicherlich 
als Misere einzuschätzen. Wer seinen Job gutmachen 
will und sich dabei gegen das Gericht auflehnt, bekommt 
keinen Job mehr. Wer hin-
gegen falsche Gutachten 
erstellt, ist dem Gericht ge-
fällig, bringt aber vielleicht 
einen Unschuldigen ins 
Gefängnis oder in die Psy-
chiatrie. Was soll der Ge-
richtsgutachter von heute 
also tun? Gibt es jetzt eine 
Lösung?

Gutachter und 
Sachverständige: 
Unabhängigkeit muss 
nachgewiesen werden

Wer als Gutachter oder 
Sachverständiger zukünf-
tig vor einem Gericht eine 
Aussage tätigt, muss die 
Zweifel an der eigenen 
Unabhängigkeit selbst aus-
räumen. Nach drei Jahren 
Beratung stimmt nun der 
Petitionsausschuss des 
Bundestages einem ent-
sprechenden Antrag zu. 

Es klingt ein wenig kurios 
und auch revolutionär. 
Gutachter und Sachverständige sollen in Zukunft die In-
teressenkonflikte zwischen sich und dem Auftraggeber 
von sich aus, aus der Welt schaffen. Dies würde bedeu-
ten, dass Geschädigte vor Gericht nun bald die Chance 
hätten, dass wirklich ein neutraler und unabhängiger 
Fachmann den Fall beurteilt. Der Petitionsausschuss 
des Bundestages stimmte nun einem solchen Antrag 

der Bürger Horst G. und Josef S. zu. Demnach sollen 
Sachverständige nicht mehr vom Gericht bestellt wer-
den und verlieren auch ihr Renommee, sofern sie ein Ge-
fälligkeitsgutachten ausstellen. Jetzt muss nur noch der 
Bundestag diesem Vorschlag zustimmen.
In Deutschland kommt es bei 97 Prozent der Fälle zu 
einem Urteil, weil sich der Richter auf den Standpunkt 

der Gutachter oder Sach-
verständigen verlassen. 
Demnach ist das Urteil 
also nicht mehr von der 
eigentlichen Gerichtsver-
handlung abhängig, son-
dern eben vom Gutachter. 
Der Petitionsausschuss 
möchte nun erwirken, 
dass die Zivilprozessord-
nung (ZPO, §404) ergänzt 
wird. Darin soll sich zu-
künftig folgender Passus 
finden: „dass der Sach-
verständige alle Gründe 
und Beziehungen zu be-
nennen hat, aus denen 
er ein Interesse an dem 
Ausgang des Verfahrens 
haben könnte“. Ein beson-
derer Fokus liegt auf der 
Tatsache, dass der Gut-
achter etwaige Gründe 
angeben muss, die mög-
liche Zweifel an seiner 
Unabhängigkeit aufgrund 
der früheren Berufs-, 
Sachverständigen-oder 
Beratungstätigkeit auf-
kommen lassen könnten. 

Es wird davon ausgegangen, dass der Bundestag dem 
Ausschuss folgt. Entsprechend müsste der Gesetz-
entwurf von Bundesjustizministerin Sabine Leutheus-
ser-Schnarrenberger (FDP) vorbereitet werden. Im Ideal-
fall tritt das neue Gesetzt noch in diesem Jahr in Kraft. 
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